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Beschlussvorlage
- öffentlich -

142/2020

zuständiger FB Klimaschutzmanagement

Aktenzeichen

Datum 12.11.2020

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion

Haupt- und Finanzausschuss 24.11.2020 zur Kenntnis

Stadtrat 15.12.2020 zur Kenntnis

Aktuelle Förderungen zum Klimaschutz: Bushaltestellenausbau, Dach- und
Fassadenbegrünung für Privatpersonen und kostenfreier E-Lastenradverleih

Finanzielle Auswirkungen:

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt Kenntnis.

Sichtvermerke:

gez. Backhaus gez. Streit
Verfasser/in Bürgermeister



Beschlussvorlage 142/2020 Seite 2 von 3

Sachdarstellung, Begründung:

Es soll über folgenden Sachstand zum Thema „Förderungen im Bereich Klimaschutz“ informiert
werden

NWL Förderung:
Wie bereits im Haupt- und Finanzausschuss am 24.11.2020 erläutert, beabsichtigt die Verwaltung
nach einem bereits erfolgreich absolvierten Workshop mit dem Fördermittelgeber NWL und
Zukunftsnetz Mobilität NRW, im zweistufigen Antragsverfahren den zu 90% vom NWL geförderten
Bushaltestellenausbau für die sukzessive Umsetzung ab 2022 (zum Teil 2021) an ausgewählten
Haltestellen in allen vier Ortsteilen zu beantragen. Durch den Haltestellenausbau soll nicht nur die
Nutzung des ÖPNV attraktiver gestaltet, sondern auch die Verbindung zwischen Fahrrad und
ÖPNV durch die Errichtung von sicheren Radabstellanlagen oder Bike-Repair-Stationen an
zentralen Orten verbessert werden. Zudem steht im Förderprogramm die Schaffung einer
Barrierefreiheit durch höhere Busbordsteine für den erleichterten Einstieg sowie die Installation
taktiler Blindenleitsystem-Platten im Vordergrund. Nicht zuletzt aufgrund der Ausweitung der
Fahrten der R45 in den Abendstunden ist auch eine adäquate Beleuchtung wichtig. Priorisiert
wurden ausgewählte Haushaltestellen anhand der vier Kriterien Barrierefreiheit,
Sanierungsbedürftigkeit, Lage und Frequentierung.
Kosteneinschätzungen belaufen sich auf ca. 600.000€, von denen100.000€ aufgrund von
Eigenanteil oder nicht förderfähigen Kosten durch die Stadt Tecklenburg zu tragen sind. Es besteht
kein Beschlussbedarf an dieser Stelle, da die Vergabe erst in über einem Jahr anstehen wird.

Dach- und Fassadenbegrünung an privaten und gewerblichen Gebäuden durch Landesförderung
Das Land NRW hat ein Förderprogramm zur Dach- und Fassadenbegrünung installiert, welches
unter anderem einen 50%igen Zuschuss an Privatpersonen und Gewerbetreibende für deren
Begrünungsmaßnahmen vorsieht. Diesen Zuschuss kann jedoch nur eine juristische Person des
öffentlichen Rechts (hier: Stadt Tecklenburg) im Rahmen einer Nachfragebündelung beantragen.
Der städtische Haushalt bleibt unbelastet, da der Zuschuss im Falle einer Förderzusage an die
Interessierten Hauseigentümer weitergeleitet wird.
Basierend auf einer dahingehend im November durch die Stadt Tecklenburg (Antragssteller)
durchgeführten Nachfrageerhebung für die Dach- und Fassadenbegrünung an privaten und
gewerblichen Gebäuden, war festzustellen, dass innerhalb von neun Tagen alleine 12 Teilnehmer
aus dem Privaten oder Gewerbe ernsthaftes Interesse (generelle Rückmeldung war höher) an der
Errichtung einer Dach- oder Fassadenbegrünung und somit eines Projektvolumens von 63.380€-
hochgerechnet auf Basis der geplanten Quadratmeteranzahl - besteht. Somit wurden davon 50%
(31.590€) als Förderung beantragt. Vorbehaltlich eines positiven Förderbescheids, soll basierend
auf den Angaben der Interessenten bis Ende 2021 auf oder an rund 1000 m² privaten
Gebäudeflächen ein Gründach bzw. eine grüne Fassade errichtet werden. Eine Rückmeldung wird
zu Januar 2021 erwartet – ab dann wird die offizielle Antragsstellung zwischen Interessierten und
der Stadt aufgesetzt. Durch die Begrünung soll die Stadt Tecklenburg klimaresilienter, das Bild der
Stadt verschönert und Akteure zur Nachahmung motiviert werden. Sollten vermehrt Garten- und
Landschaftsbauer aus Tecklenburg im geforderten Wettbewerbsverfahren durch die
Privatpersonen beauftragt werden, kann durch die Nachfragebündelung eine Preissenkung
erwartet werden, was positive Effekte für die Nachahmer aufweisen würde.

Kostenfreier E-Lastenrad Verleih in drei Ortsteilen
Das Klimaschutzmanagement hat im Rahmen der Klimaschutzmaßnahme „Attraktivitätssteigerung
des Radverkehrs“ als Teil des 2015 beschlossenen Klimaschutzkonzepts die Installation eines
kostenfreien E-Lastenrad-Verleihs für Einwohner der gesamten Stadt Tecklenburg unter dem
Namen „TeckELa“ ins Leben gerufen.
Unter Inanspruchnahme einer erhöhten Förderquote von 70% über PROGRESS.NRW, wurden
drei E-Lastenfahrräder für ein kostenfreies Verleihsystem angeschafft.
Ziel soll es sein, den Einwohnern Tecklenburgs durch Bereitstellung eines freien E-Lastenrads den
Umstieg vom PKW auf das Fahrrad zu erleichtern und damit größere Erledigungen innerhalb der 1
bis max. 3 Tage Leihdauer auch in den naheliegenden Mittelzentren zu erledigen. Das
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Erfolgsmodell „freies E-Lastenrad“ wurde dabei in anderen Gemeinden des Kreises oder ähnlich
großen Städten wie Tecklenburg erfolgreich etabliert und begutachtet. Auch für Tecklenburg wird
ein Bedarf gesehen. Dadurch, dass E-Lastenräder für Einzelpersonen kaum erschwinglich sind,
soll sich pro Ortsteil eines geteilt und die Nutzung so als Gemeinschaftsgut realisiert werden.

Umsetzung/Laufender Betrieb:
Nach Rücksprache mit Interessensgemeinschafts-Vertretern in den Ortsteilen sowie möglichen
Verleihstationen, wurden insgesamt drei E-Lastenräder für jeweils den Ortsteil Brochterbeck,
Ledde und Leeden angeschafft. Der Heimatverein des Ortsteils Tecklenburg und die örtlichen
potentiellen Verleihstationen sprachen sich aufgrund der Topografie und des Platzmangels zum
Unterstellen gegen ein E-Lastenrad für den vierten Ortsteil Tecklenburg aus.
An den drei Verleihstationen in den genannten Ortsteilen wird der Verleih von Gewerbetreibenden
im Tagesgeschäft übernommen. Es wurden Kooperationsverträge zum Verleih im Auftrag der Stadt
Tecklenburg mit „Villa Bunter Hund, Leeden“, „Tenberg Gartentechnik, Brochterbeck“ und „AS
Autohandel, Ledde“ geschlossen.
Der Verleih wird über ein bestehendes, leicht umstrukturiertes und allgemein verfügbares Fahrrad-
Buchungsportal „ebike-leihen.de“ (zur Verfügung gestellt von AS Autohandel, Ledde) abgewickelt
und die Nutzeranfragen jeweils an die drei Verleihstationen online versendet. Die
Buchungsbestätigungen in automatisch erstellter pdf-Form sind zur Abholung mitzubringen und
50€ Pfand zu hinterlegen. Auch offline sind Reservierungen möglich. Eine Werbekampagne und
genaue Verfahrensanleitungen folgen. Dabei sind Interessensgemeinschaften, Gewerbetreibende
und Vereine wichtige Multiplikatoren. Der E-Lastenradverleih soll in den nächsten Tagen starten
und offiziell nach den Weihnachtsfeiertagen zum Januar 2021 beworben werden.


